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Auszug aus der Niederschrift 
über die  

Sitzung des Gemeinderates Sommerkahl 
__________________________________________________ 

 
Sitzungsdatum: Montag, den 13.11.2023 

Beginn: 20:00 Uhr 

Ende: 23:00 Uhr 

Raum, Ort: Rathaus Sommerkahl, Schulstraße 12, 63825 Sommerkahl 

__________________________________________________ 
 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
 1 . Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.10.2023 (öffentlicher Teil) 
  
 2 . Haushalt 2024 
  
 2.1 . Haushaltssatzung 
  
 2.2 . Finanzplanung mit Investitionsprogramm 
  
 2.3 . Stellenplan 
  
 3 . Neuerlass der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sommerkahl 
  
 4 . Neuerlass der Hundesteuersatzung 
  
 5 . Vergabe verschiedener Kleingewerke der Mittagsbetreuung 
  
 6 . Information/Verschiedenes 
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Öffentlicher Teil 
 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.10.2023 (öffentlicher Teil) 
 
 
2. Haushalt 2024 
 
 
2.1. Haushaltssatzung 
 
Beschluss: 
Der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
2.2. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung mit Investitionsprogramm, wie im Vorbericht enthalten, 
zu. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
2.3. Stellenplan 
 
Beschluss: 
Der Stellenplan wird, wie im Vorbericht enthalten, beschlossen. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
3. Neuerlass der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und an-

dere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sommerkahl 
 
Beschluss: 

Satzung 

über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sommerkahl 

vom _______ 
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Aufgrund des Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) erlässt die Gemeinde Sommer-
kahl folgende Satzung: 

§ 1 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
(1) Die Gemeinde Sommerkahl erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz 
für die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer Feuerwehr, insbesondere für 
 

1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG), 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen. 

 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für Einsätze und 
Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein 
Kostenersatz erhoben.  
 
(2)  Die Gemeinde Sommerkahl erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerwehr zu 
folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 
 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören, 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch. 

 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 
(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen gemäß der 
Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, 
werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erho-
ben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet. 
 
(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7 Satz 2 
BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende Auf-
wendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht. 
 

§ 2 
Schuldner 

 
(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 
BayFwG. 
 
(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genommen 
hat. 
 
(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 
Fälligkeit 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheids zur Zahlung fäl-
lig. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 tritt die Satzung vom 14.06.2021 außer Kraft. 

  

Sommerkahl, den ……… 

  

Albin Schäfer 

1. Bürgermeister 
 

 
Anlage zur Satzung vom _________ über Aufwendungs- und Kos-
tenersatz für Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen 

Feuerwehr Sommerkahl 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
 

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 und 2) und den 
Personalkosten (Nummer 3) zusammen. 
 
1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen 
Kilometer Wegstrecke für 

Bei einer  
Nutzungsdauer 
von 

bei einer durchschnittlichen jährl. Fahr-
leistung von 1.000 km und einer Eigen-
beteiligung der Gemeinde von 10% 

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 22 Jahren  2,02 Euro 

ein Löschgruppenfahrzeug (StLF 10/6) 27 Jahren  4,01 Euro 

ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF W/L) 20 Jahren  4,11 Euro 

 
 
2. Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen 
gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 

 
 

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeitpunkt 
des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache 
bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 

 

bei jährlich 80 Ausrückestunden und einer 
Eigenbeteiligung der Gemeinde von 10% 

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 25,25 Euro 

ein Löschgruppenfahrzeug (StLF 10/6) 50,12 Euro 

ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF W/L) 51,32 Euro 

 
 
3. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem 
Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden wer-
den bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
3.1 Hauptamtliches Personal 
 
 Für den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter werden folgende Stundensätze berechnet: 

 2  
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a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst, die ein Amt der Qualifikations-

ebene 2 innehaben       
       44,00 € 

 
b) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst, die ein Amt der Qualifikations-

ebene 3 innehaben       
       58,00 € 

 
(Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtauf-
gaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden.) 

 
3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz 
berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen bayerischer Gemeinden):           28,00 

€ 
 
(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird verlangt, weil der 
Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise durch Erstattung des Ver-
dienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgelts (Art. 10 BayFwG) oder durch 
Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung 
des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden). 

 
 
3.3 Sicherheitswachen 

 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je 
Stunde Wachdienst für 
 
a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst, die ein Amt der Qualifikati-

onsebene 2 innehaben       
        16,40 € 

 
b) sonstige Bedienstete       16,40 € 
 
c) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG)                   

       16,40 € 
 

Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde 
berechnet. 

 
 
4. Kostenpauschale bei Fehlalarm  
 

Für Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen wird eine Kostenpauschale von 450,00 € 
erhoben. 

 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
4. Neuerlass der Hundesteuersatzung 
 
Beschluss: 

Satzung 

für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung – HStS) 

vom 14.11.2023 

 



 
Sitzung des Gemeinderates Sommerkahl vom 13.11.2023  Seite 6 von 9 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde Sommerkahl 
folgende Satzung: 

§ 1 
Steuertatbestand 

1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen 
Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von  

a. Hunden in Tierhandlungen, 

b. Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig 
sind und zu diesem Zwecke gehalten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-
Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe oder des Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich 
der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Stationie-
rungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden, 

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Vertre-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden, 

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen Ein-
richtungen untergebracht sind, 

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Ret-
tungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfü-
gung stehen, 

8. Hunden, die eine Prüfung zur Feststellung der Eignung und Zuverlässigkeit im Anzeigen ver-
endeten Schwarzwilds bestanden haben, als sogenannter ASP-Kadaver-Suchhund in einem 
Hundegespann Mitglied in der Bayerischen ASP-Kadaver-Suchhunde-Bereitschaftsstaffel des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind und für die Vorbeu-
gung vor bzw. Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur Verfügung stehen, 

9. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind. 

 

§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interes-
se oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 3Als Hundehalter 
gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anler-
nen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Hal-
tern gemeinsam gehalten. 
 

 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner. 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
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§ 4 
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgenden 
Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht im Ka-
lenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein anderer 
Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen Hund. 2Tritt in den 
Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampfhund, ent-
steht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem 
Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, 
der für den verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat. 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr oder für 
einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die 
dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden 
nicht erstattet. 
 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt 

für jeden Hund  40 Euro,  

für jeden Kampfhund  720 Euro. 

 

(2) 1 Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbil-
dung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszu-
gehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 
 

§ 6 
Steuerermäßigungen 

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 

1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. 2Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr 
als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich 
oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, so-
fern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die 
Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen bean-
sprucht werden. 3Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 
erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt aner-
kannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl vom Halter von 
dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der Hundehaltung 
um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längstens für die ersten zwölf Monate 
der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 

§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung  

(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjah-
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res zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Voraussetzungen 
für die Steuervergünstigung darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde glaubhaft zu machen. 
4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt 
die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.  

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung 
gewährt. 

§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder - wenn der Steuertatbestand 
erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an dem der Steuertat-
bestand verwirklicht wird. 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 01. April eines jeden 
Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids. 
 

§ 10 
Anzeigepflichten 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaffung 
unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem 
Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemein-
de melden.  

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollendung 
des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter An-
gabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorla-
ge geeigneter Nachweise der Gemeinde melden. 

(3) 1 Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteuermar-
ke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines umfriedeten Grundbesit-
zes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten der Gemeinde die Steu-
ermarke auf Verlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund an-
getroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 

(4) 1 Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Gemeinde 
abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhandengekommen 
oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes 
ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben. 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das der Ge-
meinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 tritt die Hundesteuersatzung vom 02.04.2007 außer Kraft. 

  

Sommerkahl, den ……… 

 

Albin Schäfer 
1. Bürgermeister 
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Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
5. Vergabe verschiedener Kleingewerke der Mittagsbetreuung 
 
Beschluss: 
Die Vergabe der Elektroarbeiten für das restliche Schulhaus an die Fa. Grünewald zu einem Angebots-
preis von 4714,78 € wird gebilligt. 
 
Der Austausch des Dachfensters und der Wegfall der RWA-Anlage durch die Fa. Thalheimer zu einem 
Angebotspreis von 3226,80 € wird gebilligt. 
 
Bürgermeister Schäfer wird ermächtigt die Arbeiten zur Erneuerung der Treppe neben der Schulgara-
ge an die Firma roro plant & baut GmbH zu vergeben.  
 
Der Gemeinderat stimmt der digitalen Vermessung des gesamten Schulgebäudes zu einem Angebots-
preis von 6.188 € brutto zu. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
6. Information/Verschiedenes 
 


